
1.	 Wärmebedarfsdeckung

Der Betrieb der elektrischen Wär-
mepumpe ist nur zeitlich einge-
schränkt möglich.

Die getrennte Messung des Strom-
verbrauchs der Wärmepumpenan-
lage einschließlich Warmwasser-
bereitung erfolgt über gesonderten 
Zweitarifzähler.

2.	 Vertragsabschluss

Der Betrieb von Wärmepumpen 
zu den vorgenannten Bedingun-
gen und Preisen ist nur nach 
Abschluss des Sondervertrages 
SWT WärmeStromW  im Netzgebiet 
der Stadtwerke Tornesch-Netz 
GmbH (Niederspannungsversor-
gung) möglich.

brutto

ct/kWh

18,92
16,18

brutto

Euro/Jahr

66,64

Zeitlich eingeschränkter Betrieb für 

monovalent oder bivalent-parallel 

betriebene Wärmepumpen

bis zu 6 Stunden täglich, 
dabei  nicht länger als 

2 Stunden zusammenhängend

netto

ct/kWh

15,90
13,60

netto

Euro/Jahr

56,00

*ca. 21:00 Uhr bis 07:00 Uhr (01.10.-31.03.)

  ca. 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr (01.04.-30.09.)

		Die Betriebszeit zwischen zwei Sperrzeiten darf nicht kürzer sein, 
		als die jeweils vorangegangene Sperrzeit.
		Mit lastabhängiger Aussteuerung.

Preise

Arbeitspreis HT-Freigabezeit
Arbeitspreis NT-Freigabezeit*

Preise

Grundpreis

Zeitlich eingeschränkter

Betrieb für bivalent-alternativ betriebene 

Wärmepumpen

bis zu 960 Stunden
im Abrechnungsjahr

SWT WärmeStromW 
für alle Wärmepumpensysteme zur Raumheizung
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Preise und Bedingungen 
für elektrische Heizungssysteme

(Niederspannungsversorgung)

**

**

**

Die angegebenen Arbeitspreise enthalten das Entgelt für die Netznutzung, die Stromsteuer, die Konzessionsabgabe 

sowie die Mehrbelastungen aus dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) und dem Kraft-Wärme-

Kopplungsgesetz (KWKG). Zusätzlich wird, wenn messtechnisch erforderlich, der Strom- und/oder Spannungswandler 

berechnet: netto 15,84 Euro/Jahr, brutto 18,85 Euro/Jahr. 

Die Brutto-Preise beinhalten die Umsatzsteuer von zurzeit 19 % (gerundet).

Gültig ab 01.02.2012

Es gelten die Tarifschaltzeiten des Netzbetreibers. Die derzeitigen Schalt-
zeiten für das Strom-Netzgebiet der Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH haben 
wir in der Preistabelle angegeben.

WÄRME
ERDGAS  STROM

WASSER



Vorzusehende 
Messeinrichtung
 

TSG
s 32 / t 24
s 33 / t 24

Tarifschaltgerät und
Wärmepumpenzähler

Zähler für Allgemeinbedarf

Beispiel:
Einfamilienhaus,
beheizt mit einer
Wärmepumpenanlage
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Bitte beachten Sie schon bei der 
Planung Ihres elektrischen Hei-
zungssystems die Bestimmungen 
für den Anschluss und die Herrich-
tung der elektrischen Anlage.

Darüber hinaus empfehlen wir 
Ihnen aufgrund der Vielfalt der 
elektrischen Heizungssysteme 
sowie der Preisregelungen ein 
rechtzeitiges Beratungsgespräch.

Unsere Mitarbeiter und Ihr Elektro-
installateurbetrieb stehen Ihnen 
hierfür gerne zur Verfügung.

Was ist bei der Planung eines 
elektrischen Heizungssystems 
zu beachten?

1.	 Anfrage

Bei Beginn der Planung eines 
elektrischen Heizungssystems 
fragen Sie bitte bei der Stadtwerke 
Tornesch-Netz GmbH nach, ob die 
benötigte elektrische Leistung an 
dem jeweiligen Ort zur Verfügung 
steht. 

Für die Ermittlung des Anschluss-
wertes führen Sie bitte eine 
Wärmebedarfsberechnung nach 
DIN 18599 durch.

Die Stadtwerke Tornesch-Netz 
GmbH behält sich eine Überprüfung 
vor. Unsere Mitarbeiter prüfen die 
vorhandene Netzkapazität und re-
servieren Ihnen - soweit möglich -
die gewünschte Leistung für einen 
Zeitraum von drei Monaten.

Hinweise zur Planung eines elektrischen Heizungssystems

2.	 Anmeldung der Leistung

Vor der Installation des elektrischen 
Heizungssystems melden Sie bitte 
die reservierte Leistung über das 
Formular „Anmeldung zum Anschluss 
an das Niederspannungsnetz“ 
bei der Stadtwerke Tornesch-Netz 
GmbH an.

3.	 Installation der Anlage

Die Installation der elektrischen An-
lage ist von einem eingetragenen 
Elektroinstallateur entsprechend 
den „Technischen Anschlussbedin-
gungen (TAB)“ auszuführen.

Der eingetragene Elektroinstalla-
teur ist über diese Bedingungen 
gut informiert.

4.	 Fertigstellung der Anlage

Wenn die Anlage installiert ist und 
in Betrieb genommen werden soll, 
teilt der eingetragene Elektroinstal-
lateur der Stadtwerke Tornesch-Netz 
GmbH die Fertigstellung der Anla-
ge mit.

Daraufhin wird die jeweilige Mess-
einrichtung installiert und die An-
lage kann in Betrieb genommen 
werden.

5.	 Vertragsabschluss

Sofern kein Sondervertrag (z.B. 
SWT WärmeStrom) abgeschlossen 
wird, erfolgt die Belieferung nach 
Inbetriebnahme zu den Preisen der 
”Grundversorgung e-Heizung” ent-
sprechend der technischen Gege-
benheit der Anlage.

Wir empfehlen Ihnen den 
Abschluss eines Sondervertrages 
SWT WärmeStrom mit der 
Stadtwerke Tornesch GmbH.


